
 

Die Gelbwesten-Proteste:  
Eine (Fehler-)Analyse der  
französischen CO2-Preispolitik 

HINTERGRUND 

 
Murielle Gagnebin 

Dr. Patrick Graichen 

Thorsten Lenck 

15.03.2019



Agora Energiewende | Die Gelbwesten-Proteste: Eine (Fehler-)Analyse der französischen CO2-Preispolitik  

 

2 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

am 17. November 2018 haben in ganz Frankreich 

250.000 Demonstranten an über 2.000 Standorten 

die Straßen gesperrt und damit die französische Re-

gierung kalt erwischt. Die sehr diverse und politisch 

unabhängige Gelbwesten-Bewegung, die sich an-

fangs vor allem gegen die Erhöhung der Benzin- und 

Dieselpreise durch die CO2-Besteuerung gewehrt 

hat, hat nach und nach zusätzliche Forderungen an 

die Regierung gestellt. Insgesamt geht es um mehr 

soziale Gerechtigkeit und eine stärkere Berücksich-

tigung der Interessen der unteren Einkommens-

gruppen auf dem Land. 

Was genau hat die französische Regierung in Sachen 

CO2-Bepreisung eigentlich (falsch) gemacht? 

Schließlich gehört eine CO2-Besteuerung zu den  

 

anerkannt effizientesten Klimaschutzinstrumenten 

und wird von Ökonomen jeglicher Couleur Regie-

rungen anempfohlen. Doch das Beispiel Frankreich 

zeigt: Die mit einer CO2-Besteuerung einhergehen-

den Umverteilungseffekte müssen von Anfang an 

mit bedacht werden. Welche Gründe zur Situation in 

Frankreich geführt haben und welche Schlussfolge-

rungen daraus gezogen werden können, lesen Sie in 

diesem Hintergrundpapier. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre! 

Ihr Patrick Graichen 

Direktor Agora Energiewende 

 

  

Die Ergebnisse auf einen Blick: 

 Die Gelbwesten-Proteste wurden ausgelöst durch das Zusammentreffen von vier Faktoren: 

Allgemein gefühlte Ungerechtigkeit, steigende Ölpreise, steigender CO2-Preis und fehlende 

Rückverteilung der CO2-bedingten Einnahmen. Die Gelbwesten-Proteste richten sich ganz 

überwiegend nicht gegen Klimaschutz, sondern gegen eine soziale Umverteilung. 

 Die anhaltenden Proteste der Gelbwesten sind hausgemacht von der Regierung Macron. In 

den letzten 18 Monaten hat die französische Regierung u.a. die Vermögenssteuer abgeschafft, 

die pauschalen Sozialbeiträge erhöht, die Wohngeldzuschüssen gesenkt und die Tabaksteuer 

erhöht. Zusammengenommen mit der Energiesteuererhöhung ohne Ausgleich haben diese 

Maßnahmen die soziale Schere weiter geöffnet. 

 Eine CO2-Besteuerung führt zwangsläufig zu Verteilungseffekten, sodass eine Rückverteilung 

der Einnahmen für untere Einkommensgruppen zwingend ist. Der CO2-Aufschlag auf Energie-

verbrauch wirkt, wie jede Verbrauchssteuer, regressiv: Haushalte mit niedrigem Einkommen 

sind prozentual stärker betroffen als Haushalte mit hohem Einkommen. Dies war auch in 

Frankreich der Fall. Eine Pro-Kopf-Rückverteilung der Einnahmen oder andere Rückverteilungs-

mechanismen sind notwendig, um hier einen Ausgleich zu schaffen. 

 Damit eine CO2-Besteuerung auf Akzeptanz stößt, muss sie für den Staatshaushalt aufkom-

mensneutral umgesetzt werden. In Frankreich diente der größte Teil der Einnahmen aus dem 

CO2-Aufschlag auf die Energiesteuern der Haushaltssanierung. Die contribution climat énergie 

wurde daher von weiten Teilen der Bevölkerung nicht als Klimaschutzmaßnahme anerkannt. 

Neben dem sozialen Ausgleich ist daher eine Verwendung der Einnahmen für unmittelbar er-

fahrbare Klimaschutzmaßnahmen nötig. 
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1 Einleitung  
 

Die Empfehlung von Ökonomen jeglicher Couleur für 

effizienten Klimaschutz ist eindeutig: Bekommen 

CO2-Emissionen einen Preis, wird es wirtschaftlich 

unattraktiv, dieses klimaschädigende Gas zu emit-

tieren. Um CO2-Emissionen einzusparen, werden 

dann die wirtschaftlich günstigsten Optionen zur 

CO2-Minderung gewählt. So tragen wirtschaftlich 

rationale Entscheidungen automatisch zum Errei-

chen der Klimaziele bei und Klimaschutz wird zu den 

geringsten volkswirtschaftlichen Kosten erreicht. 

So haben Anfang 2019 mehr als 3.000 Wirtschafts-

wissenschaftler, darunter über 20 Nobelpreis-Trä-

ger, im Wall Street Journal gemeinsam erklärt: „Der 

globale Klimawandel ist ein ernsthaftes Problem, das 

ein sofortiges nationales Handeln erfordert. (…) Eine 

CO2-Steuer bietet den kostengünstigsten Hebel, um 

die CO2-Emissionen in dem Umfang und der Ge-

schwindigkeit zu reduzieren, die erforderlich sind.“1  

Entsprechend fordert auch in Deutschland eine Viel-

zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern sowie energiewirtschaftlicher Unternehmen 

und Verbände eine Reform der bestehenden Ener-

giesteuern, -abgaben und -umlagen sowie deren 

Neuausrichtung auf Basis der jeweiligen CO2-Emis-

sionen. Anders, so die einhellige Meinung vieler Ex-

perten, sind in den nicht vom europäischen Emissi-

onshandel erfassten Sektoren (vor allem 

Gebäudewärme und Verkehr) die Klimaschutzziele 

der Bundesregierung nicht zu erreichen. Und da 

diese Ziele europarechtlich verbindlich sind, würde 

ihr Verfehlen erhebliche Kosten für den Bundes-

haushalt nach sich ziehen.2 

Frankreich war hier beispielhaft: 2014 hat Frank-

reich erstmals einen Beitrag für Klima und Energie 

                                                                    

1   Climate Leadership Council (2019) 

2  Agora Energiewende, Agora Verkehrswende (2018) 

3   So erklärte Frankreichs Umweltminister François de Rugy, die 

CO2-Steuer sei „einer der wichtigsten und wirksamsten Hebel zur 

Eindämmung des Klimawandels“. Zur Diskussion stünde „wie 

(contribution climat énergie) als indirekte CO2-

Preiskomponente in den Energiesteuern eingeführt. 

Mit sieben Euro je Tonne CO2 war der Aufschlag auf 

die bestehenden Energiesteuern im ersten Jahr noch 

gering. Der CO2-Preis sollte allerdings, so wurde es 

damals bereits angekündigt, langsam, aber stetig von 

Jahr zu Jahr um rund zehn Euro je Tonne CO2 an-

wachsen und auf diese Weise planbar 100 Euro je 

Tonne CO2 bis 2030 erreichen. Im Jahr 2018 betrug 

der CO2-Preisaufschlag in Frankreich somit rund 45 

Euro je Tonne CO2, zum 1. Januar 2019 sollte er auf 55 

Euro pro Tonne CO2 anwachsen. 

Im Oktober 2018 entstand in Frankreich dann die 

Protestbewegung der Gelbwesten, die sich anfäng-

lich vor allem gegen die Erhöhung der Benzin- und 

Dieselsteuern richtete und später umfassende sozi-

ale Themen adressierte. In der Folge reagierte die 

französische Politik mit sozialen Zugeständnissen 

und einem Moratorium auf die ursprünglich für den 

1. Januar 2019 vorgesehene CO2-Preis-Anhebung. 

Als Antwort auf die nationale Krise startete die fran-

zösische Regierung im Januar 2019 zudem eine so-

genannte „nationale Debatte“ als öffentliche Konsul-

tation der Bevölkerung, in der Bürgerinnen und 

Bürger Kritik äußern und Reformvorschläge unter-

breiten können. Bis zum Sommer 2019 wird eine 

Entscheidung der französischen Regierung – auch 

beim Thema CO2-Bepreisung – erwartet, wobei der 

Umweltminister an der Politik der CO2-Bepreisung 

festhalten will.3  Gegenwärtig wird auch diskutiert, 

ob zu zentralen Reformvorhaben der Regierung ein 

Referendum abgehalten werden soll, wobei offen ist, 

ob hierzu auch das Thema des CO2-Beitrags gehören 

würde. 

Die deutsche Politik hat auf die Proteste der Gelb-

westen eher verschreckt reagiert.4 Während auch in 

Deutschland eine Vielzahl von Ökonomen und 

schnell und drastisch die Steueranpassungen vonstatten gehen, 

aber nicht das grundlegende Prinzip der Steuer“. (Euractive 2019) 

4   „Solche gelben Westen liegen auch in den Kofferräumen deut-

scher Autofahrer.“ Sigmar Gabriel, ehemaliger Umwelt- und Wirt-

schaftsminister (Tagesspiegel Background 2019) 
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Akteuren in der Energiewirtschaft die Einführung 

eines CO2-Preises fordert, hat Bundeswirtschafts-

minister Peter Altmaier einer CO2-Preis-Einführung 

in dieser Legislaturperiode eine Absage erteilt. Auch 

viele Politiker der großen Koalition reagieren bei 

diesem Thema zurückhaltend.5 Die Debatte zur CO2-

Bepreisung geht in Deutschland indessen unver-

mindert weiter, wobei die Frage der Verteilungsef-

fekte und einer möglichen sozialen Ausgestaltung 

ins Zentrum gerückt ist. 

 

Das vorliegende Hintergrundpapier widmet sich da-

her zwei zentralen Fragen:  

 

→ Was genau hat die französische Politik beim 

Thema CO2-Bepreisung gemacht?  

→ Und was hat sie dabei falsch gemacht? 

 

Wie diese Analyse zeigt, greift eine Bewertung zu 

kurz, die die Ursache für die Gelbwesten-Proteste 

allein auf die damals geplante Erhöhung der Benzin- 

und Dieselsteuer im Rahmen der französischen CO2-

Bepreisung zurückführt. Im Gegenteil wird die Not-

wendigkeit einer Reduktion der CO2-Emissionen 

von einer breiten Mehrheit der französischen Bevöl-

kerung anerkannt – es wird aber darauf gedrängt, 

dass die Umsetzung Hand in Hand geht mit sozialer 

Gerechtigkeit. Darüber hinaus richten sich die De-

monstrationen viel grundsätzlicher gegen hohe Le-

benshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit 

durch eine Umverteilung von Land zu Stadt und von 

niedrigen zu hohen Einkommen.  

 

                                                                    

5   „Ein CO2-Preis, der eine Lenkungswirkung haben soll, würde etwa 

Mobilität extrem verteuern und ginge zulasten der 

2 Hintergrund und Umsetzung der CO2-
Bepreisung in Frankreich  
 

2.1 Die verschiedenen Anläufe für eine CO2- 

Besteuerung 

Die Diskussion zur CO2-Besteuerung hat in Frank-

reich eine längere Geschichte. Nachdem Anfang der 

1990er-Jahre die Versuche auf EU-Ebene zur Ein-

führung einer europaweiten CO2-Steuer an 

Deutschland scheiterten, wurde in Frankreich im 

Jahr 2000 der erste Versuch unternommen, eine 

CO2-Steuer einzuführen und dafür den Anwen-

dungsbereich der allgemeinen Steuer auf umweltbe-

lastende Tätigkeiten (taxe générale sur les activités 

polluantes, TGAP) unter anderem auf Strom, Erdgas 

und Kohle auszudehnen. Der Gesetzentwurf wurde 

vom Verfassungsrat, dem französischen Verfas-

sungsgericht, wegen des Verstoßes gegen die Gleich-

stellung vor der Steuer zurückgewiesen, da die darin 

vorgesehenen Ausnahmetatbestände als Verstoß ge-

gen das Ziel der Reduzierung der CO2-Emissionen 

angesehen wurden. 

Ende 2007 wurde nach den Debatten am runden 

Tisch zu den „Grenzen der Umwelt“ (Grenelle de l'en-

vironnement) ein neuer Anlauf für eine CO2-Besteu-

erung genommen. Ziel war es, die Unternehmen und 

Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, ihr Verhalten 

anzupassen – und damit die französischen Klima-

schutzziele zu erreichen. Eine vom Umwelt- und Fi-

nanzministerium eingesetzte Kommission unter 

Vorsitz des ehemaligen Premierministers Michel 

Rocard empfahl 2009 die Einführung des „Beitrags 

für Klima und Energie“ (contribution climat énergie). 

Der Bericht sah vor, ab 2010 eine CO2-Abgabe auf 

fossile Brennstoffe einzuführen, die im Verkehr und 

für Gebäudewärme verwendet werden (Gas, Öl, 

Kohle). Sie sollte in Form einer Steuer von 32 Euro 

pro Tonne CO2 erhoben werden, die um fünf Prozent 

pro Jahr steigt und im Jahr 2030 100 Euro erreichen 

Geringverdiener und des ländlichen Raumes.“ Georg Nüßlein, 

stellvertretender CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende (Handelsblatt 

2019) 
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sollte. Die Branchen, die bereits dem Europäischen 

Emissionshandelssystem (EU-ETS) unterliegen, soll-

ten davon ausgenommen werden. 

Der Rocard-Bericht empfahl, die Einführung des 

Klima- und Energiebeitrags mit einer Rückvertei-

lung zu begleiten. Die Mittel sollten insbesondere an 

diejenigen Haushalte durch einen „grünen Scheck“ 

zurückverteilt werden, die mangels öffentlicher Ver-

kehrsmittel auf ihr Auto angewiesen sind, sowie an 

Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb 

stehen. Dem Bericht zufolge sollten drei Bedingun-

gen erfüllt sein, damit die contribution climat énergie 

akzeptiert würde: erstens die Beteiligung aller an der 

Maßnahme mit einer ausgeglichenen Belastung zwi-

schen Unternehmen und Haushalten, zweitens keine 

Kompensation der 2010 weggefallenen Unterneh-

menssteuer (taxe professionnelle) durch den neuen 

„Beitrag für Klima und Energie“ sowie drittens die 

Transparenz und Relevanz des Systems.6 

Die Regierung folgte den Empfehlungen der Kom-

mission weitgehend, wobei die Höhe des Beitrags bei 

der Einführung im Jahr 2010 schließlich nur auf 17 

Euro je Tonne CO2 festgesetzt wurde. Der Haushalts-

gesetzentwurf sah verschiedene Ausnahmen für 

Unternehmen vor sowie eine pauschale Rückvertei-

lung der Einnahmen an Haushalte. Das Gesetz trat 

jedoch nie in Kraft, da es vom Verfassungsrat erneut 

– wie bereits im Jahr 2000 – abgewiesen wurde, 

auch wieder aufgrund der Ausnahmeregelungen, die 

einen Verstoß gegen die Gleichstellung vor der 

Steuer darstellten.7  Unter anderem war die Aus-

nahme für die vom EU-Emissionshandel erfassten 

Sektoren Energiewirtschaft und energieintensive 

Industrie kritisiert worden, da zu dem Zeitpunkt die 

vom Emissionshandel erfassten Unternehmen ihre 

CO2-Zertifikate kostenlos zugeteilt bekamen und das 

Gericht hierin eine Ungleichbehandlung sah 

                                                                    

6   Direction de l'information légale et administrative (2009), Minis-

tère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

la mer, Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 

(2009) 

7   Conseil constitutionnel (2009) 

angesichts der Notwendigkeit, die CO2-Emissionen 

ganz Frankreichs zu senken. 

 

2.2 Die Einführung eines jährlich steigen-

den CO2-Beitrags im Jahr 2014 als Be-

standteil der Energiesteuern 

Erst 2013 kehrte ein neues CO2-Steuerprojekt auf 

die Agenda der Regierung zurück. Der am 1. Januar 

2014 eingeführte „Beitrag für Klima und Energie“ 

(contribution climat énergie, CCE) fügt den bestehen-

den Steuern auf fossile Brennstoffe einen Aufschlag 

hinzu, der entsprechend den CO2-Emissionen des 

Energieträgers berechnet wurde. Die eigentliche Be-

preisung erfolgt aber in Form einer Erhöhung der je-

weiligen Energiesteuer in den üblichen Verbrauchs-

einheiten. Weil der CO2-Preis somit Bestandteil 

bestehender Steuern war, war es möglich, Ausnah-

men vorzusehen, ohne das Prinzip der Steuergerech-

tigkeit, die das französische Verfassungsgericht bei 

den vorherigen Anläufen angemahnt hatte, zu ver-

letzen. 

Mit Ausnahme der Stromsteuer wurde der 

Klimabeitrag in drei von vier Energiesteuern inte-

griert: die allgemeine Energieverbrauchssteuer (taxe 

intérieure de consommation sur les produits éner-

gétiques, TICPE), die vor allem Mineralölprodukte 

umfasst, die Verbrauchssteuer auf Gas (taxe intéri-

eure de consommation sur le gaz naturel, TICGN) und 

die Verbrauchssteuer auf Kohle (taxe intérieure de 

consommation sur le charbon, TICC).8  

Der Klimabeitrag wird von Haushalten und Unter-

nehmen beim Kauf von Diesel, Benzin, Heizöl, Erdgas 

oder Kohle als Bestandteil der drei genannten Steu-

ern bezahlt. Die stoffliche Nutzung von Mineralöl 

(zum Beispiel in der Chemieindustrie) ist von der 

8   Die Bruttoeinnahmen der allgemeinen Energiesteuer (vor allem 

für Diesel, Benzin und Heizöl) betrugen 2017 rund 30 Milliarden 

Euro, während Strom-, Gas- und Kohlesteuer zusammen etwa 

9,5 Milliarden Euro erbrachten (Ministère de l'Action et des Comp-

tes Publics 2018, S.28). 



Agora Energiewende | Die Gelbwesten-Proteste: Eine (Fehler-)Analyse der französischen CO2-Preispolitik  

 

6 

Zahlung des Klimabeitrags befreit, ebenso die Ver-

wendung in Sektoren, die vom EU-Emissionshandel 

erfasst sind. De facto gilt der Klimabeitrag somit 

ausschließlich in den Sektoren Gebäudewärme und 

Verkehr. Die Steuersätze der drei genannten Steuern 

werden auf nationaler Ebene festgelegt, wobei für die 

TICPE auf Korsika und in den überseeischen Depar-

tements ermäßigte Sätze gelten, während die Sätze 

im Ballungsraum Paris (Region Île-de-France) er-

höht sind – bei Benzin um 1,02 Cent je Liter und bei 

Diesel um 1,89 Cent je Liter. Mit den Mehreinnah-

men werden nachhaltige Infrastrukturen des öffent-

lichen Personennahverkehrs in der Region Île-de-

France zusätzlich finanziert.  

Bei seiner Einführung im Jahr 2014 betrug der 

Klimabeitrag sieben Euro je Tonne CO2, bei der Ein-

führung wurde er einmalig durch eine entspre-

chende Senkung der Kraftstoffsteuer ausgeglichen. 

Anschließend stieg der Klimabeitrag 2015 auf 14,5 

Euro je Tonne CO2 und 2016 auf 22 Euro je Tonne CO2 

(Abbildung 1). Auch im Jahr 2017 und 2018 gab es 

eine Erhöhung: auf 30,5 beziehungsweise 44,6 Euro 

pro Tonne CO2. Der Plan sah vor, dass in den kom-

menden Jahren jährlich eine Erhöhung um etwa zehn 

Euro pro Jahr erfolgt, sodass im Jahr 2022 der 

Klimabeitrag 86,2 Euro je Tonne CO2 betragen hätte 

und bis 2030 auf 100 Euro je Tonne CO2 steigen 

sollte. Im Zeitraum 2015 bis 2021 sollte zugleich das 

auch in Frankreich existierende Dieselsteuerprivileg 

abgeschafft werden. Nach der ursprünglichen Pla-

nung sollte die Energiesteuer auf Diesel ab 2021 nicht 

mehr niedriger sein als die Energiesteuer auf Benzin. 

Die Energiesteuer auf Dieselkraftstoff stieg daher 

stärker als die entsprechende Steuer auf Benzin. 

Anfang 2018 wurde darüber diskutiert, die 100-

Euro-Schwelle schon vor 2030 zu erreichen und den 

Klimabeitrag angesichts des fortschreitenden Kli-

mawandels bis 2030 auf 130 Euro je Tonne CO2 an-

zuheben. Die Gelbwesten-Proteste Ende 2018 haben 

nun jedoch dazu geführt, dass die eigentlich vorge-

sehene Erhöhung am 1. Januar 2019 ausgesetzt 

wurde und der weitere Entwicklungspfad aktuell zur 

Diskussion steht. 

Abbildung 1: CO2-Aufschlag auf Energiesteuern in Frankreich 

 

* Erhöhung derzeit ausgesetzt 

Agora Energiewende (2018) 
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2.3 Ausnahmeregelungen im Kontext des 

Klimabeitrags 

Ausgenommen vom Klimabeitrag sind, wie bereits 

dargelegt, alle Unternehmen, die dem Europäischen 

Emissionshandelssystem unterliegen. Damit sind die 

Energiewirtschaft und weite Teile der energieinten-

siven Industrie aus Wettbewerbsgründen von der 

Zahlung des Klimabeitrags befreit. Darüber hinaus 

gelten – vor allem aus Gründen des europäischen o-

der internationalen Wettbewerbs – die bestehenden 

Ausnahmen von der Energiesteuer und damit auch 

für die durch den CO2-Beitrag erhöhte Energiesteuer 

fort für eine Reihe weiterer Branchen und Sektoren: 

Gütertransportunternehmen, Landwirtschaft, Bin-

nenschifffahrt, Luftverkehr und öffentliche Ver-

kehrsbetriebe. Ein kleiner Teil dieser Ausnahmen 

geht auf die EU-Energiesteuerrichtlinie zurück – der 

weitaus größere Teil beruht jedoch auf Entscheidun-

gen auf nationaler Ebene (Abbildung 2). Die Ausnah-

men werden als Rückerstattung von den Ver-

brauchssteuern gewährt. So werden 2018 

                                                                    

9  I4CE (2018) 

voraussichtlich 6,9 Milliarden Euro der Mineralöl-

steuern (TICPE) zurückgezahlt, was einer Erhöhung 

von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ent-

spricht.9 Zum Vergleich: Die Bruttoeinnahmen der 

Mineralölsteuer als drittgrößte Steuerquelle des 

Landes betrugen 2017 30 Milliarden Euro.10 

So erhielten Unternehmen eine direkte Rückerstat-

tung der Energieverbrauchssteuer, obwohl die 

Haushalte gleichzeitig die vollständige Steuerlast 

tragen mussten. Das Verursacherprinzip, das die 

Grundlage für den CO2-Beitrag bildet, wurde inso-

fern nicht eingehalten. Darüber hinaus kann man 

nur feststellen, dass die Verfügbarkeit von öffentli-

chen Daten sowohl zu den Energieverbrauchssteu-

ern als auch zum CO2-Beitrag insgesamt sehr gering 

ist. Die mangelnde Transparenz verhindert eine prä-

zisere Analyse der Gesamteinnahmen, Rückerstat-

tungen und damit der verfügbaren Mittel – beson-

ders für den CO2-Beitrag.  

 

10  Ministère de l’Action et des Comptes Publics (2018), S.28 

Abbildung 2: Energiesteuer-Ausnahmen in Frankreich 

 

I4CE (2018) 
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3 Der Protest der Gelbwesten und 
seine zentralen Ursachen  

 

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat 

seit seiner Wahl 2017 verschiedene Reformen im 

Bereich des Steuerrechts, des Arbeitsmarkts und der 

Sozialpolitik wie im Wahlprogramm angekündigt 

umgesetzt. Diese Reformen hatten bereits zu etlichen 

Protesten geführt und bildeten den Nährboden der 

Kritik an seiner Politik, auf dem die sogenannten 

Gelbwesten aufgesetzt haben. 

Die soziale Bewegung der Gelbwesten entstand im 

Oktober 2018 als Protest gegen die hohen Spritpreise 

und richtete sich schnell gegen die zum 1. Ja-

nuar 2019 geplante Erhöhung der Diesel- und Ben-

zinsteuer. Diese für 2019 geplante Erhöhung setzte 

sich zusammen aus der Erhöhung des Klimabeitrags 

von 44,60 auf 55,00 Euro je Tonne CO2 sowie der 

teilweisen Abschmelzung des Dieselsteuerprivilegs. 

So soll bis 2022 das Dieselsteuerniveau dem Niveau 

der Benzinsteuer angeglichen werden. Folglich hätte 

sich die Dieselsteuer Anfang 2019 um 6,5 Cent pro 

Liter erhöht, die Benzinsteuer um 2,9 Cent pro Liter. 

                                                                    

11  Ministère de la Transition écologique et solidaire (2019) 

Der Unterschied zu den Klimabeitragserhöhungen in 

den Vorjahren war im Herbst 2018, dass sich die 

Weltmarktpreise für Öl seit Anfang 2016 kontinu-

ierlich erhöht hatten und der Dieselpreis im Oktober 

2018 ein neues Allzeithoch erreichte, das noch über 

dem Niveau der bisherigen Ölpreishochs der Jahre 

2008 und 2012/13 lag. So kostete im Oktober 2018 

der Liter Diesel in Frankreich über 1,50 Euro, etwa 

zehn Cent mehr als noch im Januar desselben Jahres. 

Gegenüber dem Niveau von Anfang 2016, als der 

Dieselpreis aufgrund der damals niedrigen Welt-

marktpreise für Öl nur knapp über einem Euro pro 

Liter lag, war dies eine Steigerung von 50 Prozent in 

weniger als drei Jahren (Abbildung 3).11  

Im Rahmen der Gelbwesten-Proteste gingen Fran-

zösinnen und Franzosen auf dem Land und in klei-

nen Städten auf die Straße – also ein Teil der Bevöl-

kerung, der sich in der Vergangenheit kaum politisch 

geäußert hatte. Drei Gründe waren ausschlaggebend 

für die schnelle und flächendeckende Ausbreitung 

der Proteste: 

Abbildung 3: Entwicklung der Benzin- und Dieselpreise und Energiesteuerzuwachs in Frankreich 
inklusive Mehrwertsteuer 

Agora Energiewende, Datenquelle: Ministère de la Transition écologique et solidaire (2019). Hinweis: Der höhere Energiesteuerzuwachs bei 

Diesel im Vergleich zu Benzin ergibt sich durch die höheren CO2-Emissionen pro Liter sowie durch die vorgesehene schrittweise Abschaffung 

des Dieselsteuerprivilegs im Zeitraum 2015 bis 2020. 
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Grund 1: Der Klimabeitrag ohne Rückvertei-

lungskomponente belastet insbesondere 

einkommensschwache Haushalte 

 Die heterogene Bewegung der Gelbwesten – ohne 

Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften 

oder von politischen Parteien – hat gegen eine Steu-

ererhöhung protestiert, deren Effekte vor allem von 

Haushalten mit niedrigem bis mittlerem Einkommen 

gespürt worden wären. Tatsächlich zeigen Berech-

nungen vom französischen Umweltministerium im 

Rahmen der Vorbereitung des Haushaltsgesetzes 

2018, dass die Erhöhung der Energiesteuer zwischen 

2017 und 2022 zu durchschnittlichen jährlichen 

Mehrkosten für Privathaushalte von etwa 79 Euro 

im Jahr 2018 und 313 Euro im Jahr 2022 im Ver-

gleich zu 2017 führen würde. Je nach genutzter Hei-

zungsart und Transportmodi könnten die Mehrkos-

ten sogar auf bis zu 136 Euro (2018) und 538 Euro 

(2022) pro Haushalt steigen.12 Zum Vergleich: 2015 

lag der Durchschnittsmonatslohn in Frankreich für 

eine Vollzeitstelle bei 2.250 Euro und der mittlere 

Monatslohn (Median) bei knapp 2.000 Euro (jeweils 

vor Einkommensteuern).13  

Die Energiesteuer ist wie jede Verbrauchssteuer eine 

regressive Steuer, das heißt, mit zunehmenden Ein-

kommen zahlen Personen einen geringeren prozen-

tualen Anteil ihres Einkommens als Steuer. Zusätz-

lich ist die Preiselastizität des Benzin- und 

Dieselverbrauchs – das heißt die Änderung des Ver-

brauchs bei steigenden oder fallenden Preisen – 

schwach. Damit sind Haushalte mit geringem Ein-

kommen am härtesten von dieser Steuer betroffen. 

Aus diesem Grund hatte der Rocard-Bericht bereits 

2009 empfohlen, die Einführung des Klimabeitrags 

mit einer Rückverteilung zu verknüpfen. So war zum 

Beispiel vorgeschlagen worden, eine anteilige Um-

verteilung der Steuereinnahmen durchzuführen, mit 

einem gezielten Fokus auf Haushalte mit geringem 

Einkommen. Bei der Umsetzung 2014 des „Energie- 

und Klimabeitrags“ wurde jedoch keine direkte 

                                                                    

12  Sénat (2017) 

Rückverteilung der Einnahmen in Richtung der 

(einkommensschwachen) Haushalte vorgesehen. Im 

Gegensatz dazu wurden Unternehmen mit Steuer-

rückerstattungen bedacht (siehe Kapitel 2.3). 

Relevant ist in diesem Zusammenhang, dass ab An-

fang 2018 zwar ein jährlicher Energiescheck in Höhe 

von 150 Euro (ab 2019 200 Euro) für etwa vier Milli-

onen Haushalte mit geringem Einkommen einge-

führt wurde. Dieser war jedoch ein Ersatz der bis da-

hin existierenden regulierten Sozialtarife für Strom 

und Gas, die zum 31. Dezember 2017 abgeschafft 

wurden. Der Energiescheck war insofern nicht als 

Kompensation für den CO2-Beitrag gedacht, sondern 

ein Ersatz für eine andere bisherige Form der Sozial-

politik im Energiesektor. Als Reaktion auf die Pro-

teste der Gelbwesten hat die französische Regierung 

angekündigt, das Energiescheck-Verfahren auszu-

weiten: So soll der Scheckbetrag um durchschnittlich 

50 Euro erhöht werden und der Kreis der An-

spruchsberechtigten wird um weitere zwei Millio-

nen Haushalte vergrößert. Diese zusätzliche Maß-

nahme kostet etwa 700 Millionen Euro pro Jahr – 

und liegt dennoch deutlich niedriger als die Zusatz-

einnahmen durch die Erhöhung des CO2-Beitrags 

2018, die etwa 2,7 Milliarden Euro betragen. 

Grund 2: Verwendung der Einnahmen für 

die Haushaltsanierung statt für die Energie-

wende 

Die Gelbwesten haben in ihren Protesten immer 

wieder infrage gestellt, dass der Klimabeitrag wirk-

lich dem Klimaschutz dient – und erklärt, der 

Klimabeitrag sei letztlich eine Maßnahme zur Sanie-

rung des Staatshaushalts auf dem Rücken der klei-

nen Leute, wie die Erhöhung der Tabaksteuer.  

Tatsächlich ist eine Verfolgung der Verwendung der 

entsprechenden Einnahmen des Klimabeitrags 

schwierig. Denn auch in der französischen Steuer-

gesetzgebung gilt grundsätzlich das Nonaffektati-

onsprinzip, wonach Steuereinnahmen in der Regel 

13  INSEE (2018) 
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keinem speziellen Verwendungszweck dienen, son-

dern in den allgemeinen Staatshaushalt fließen. 

Während für einzelne Steuern Ausnahmen von die-

sem Prinzip gelten, gibt es keine Ausnahme für die 

Energiesteuern – und damit natürlich erst recht 

nicht für den CO2-Beitrag, der ja rechtlich lediglich 

eine Erhöhung der Energiesteuern darstellt. 

Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang ein 

Teil der Einnahmen aus der Energiesteuer auf Mine-

ralölprodukte. Jedes Jahr wird im Rahmen der Vor-

bereitung des Haushaltsgesetzes bestimmt, in wel-

cher Höhe Einnahmen aus Energiesteuern auf 

Mineralölprodukte an die französische Finanzie-

rungsagentur für Verkehrsinfrastruktur (Agence de 

financement des infrastructures de transport de 

France, AFITF) sowie auf ein Spezialkonto für die 

Energiewende (Compte d’Affectation Spécial „Transi-

tion Energétique“) eingezahlt werden. Diese letztere 

Summe deckt zum größten Teil die Marktprämien 

für die Finanzierung der Erneuerbaren Energien ab, 

das französische Pendant zur deutschen EEG-Um-

lage. 2018 wurden in diesem Rahmen 1,0 Milliarden 

Euro der Mineralölsteuereinnahmen an die AFITF 

und 7,2 Milliarden Euro auf das Spezialkonto einge-

zahlt, im Jahr 2017 waren es etwa 1,1 beziehungs-

weise 7,0 Milliarden Euro. Der Rest der Einnahmen 

der Mineralölsteuer in Höhe von gut 22 Milliarden 

Euro fließt, soweit er nicht für die Steuerrückerstat-

tungen an Unternehmen verwendet wird, wie auch 

in Deutschland in den Staatshaushalt. So kann zwar 

argumentiert werden, dass ein Teil der Einnahmen 

des CO2-Beitrags für die Energiewende eingesetzt 

wird – allerdings besteht keine Eins-zu-eins-Be-

ziehung, die garantiert, dass die Zusatzeinnahmen 

aus dem CO2-Beitrag für die Finanzierung der Ener-

giewende eingesetzt würden. Dies wird besonders 

deutlich am Vergleich von 2017 zu 2018: Den erhöh-

ten Klimabeitragseinnahmen in Höhe von 2,7 Milli-

arden Euro steht ein erhöhter Zuschuss zum Ener-

giewende-Spezialkonto in Höhe von 200 Millionen 

Euro gegenüber. 

Auch wenn sie nicht in direktem Zusammenhang 

mit dem Klimabeitrag stehen, wurden in jüngster 

Zeit auch einige Klimaschutzmaßnahmen von der 

französischen Regierung implementiert, die aus 

Haushaltsmitteln finanziert werden. So wurde ab 

2014 der Mehrwertsteuersatz auf Produkte und 

Dienstleistungen im Kontext von energetischen Sa-

nierungen auf 5,5 Prozent abgesenkt. Diese Maß-

nahme führte im Jahr 2016 zu Steuerausfällen von 

etwa einer Milliarde Euro. Zusätzlich existieren – 

wie auch in Deutschland – Förderprogramme zur 

Modernisierung von Heizungsanlagen sowie zins-

vergünstigte Kredite für die energetische Sanierun-

gen von Gebäuden. Darüber hinaus gibt es nicht nur 

Prämien für den Kauf von Elektro-Pkw in Höhe von 

2.500 Euro, sondern auch Umtauschprämien in 

Höhe von 1.000 Euro für den Ersatz alter Pkw durch 

CO2-ärmere Fahrzeuge. Für einkommensschwache 

Haushalte erhöht sich diese Prämie auf 2.000 Euro. 

Diese Förderprogramme wurden aber von den Gelb-

westen nicht als adäquate Antworten auf die stei-

genden Benzin- und Dieselpreise verstanden. 

Grund 3: Soziale Ungleichheiten und Miss-

trauen gegenüber den Institutionen 

Der Gelbwesten-Protest hat sich schnell vom CO2-

Beitrag und von der Erhöhung der Energiesteuern 

entfernt und sich in eine Gesamtkritik an den sozia-

len Ungleichheiten und an den Reformen der 

Macron-Regierung gewandelt. So wurden in den 

ersten 18 Monaten der Amtsperiode von Präsident 

Macron viele Reformen beschlossen (vgl. Kasten), 

unter anderem eine Reform des Arbeitsgesetzbuches 

zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts sowie eine 

Reform der französischen Bahn und deren Mitarbei-

tersonderregelungen. Für 2019 ist eine Rentenre-

form angekündigt, die die in einigen Berufsgruppen 

existierenden „Spezialrenten“ abschaffen soll. 

Darüber hinaus wurden für Privathaushalte ver-

schiedene Änderungen verabschiedet: So wurden 

etwa die Sozialversicherungsbeiträge für Erwerbs-

tätige reduziert, gleichzeitig aber der allgemeine So-

zialbeitrag (contribution sociale généralisée, CSG) zur 

Finanzierung der Sozialversicherung erhöht. Zudem 

wurde zwar einerseits die schrittweise Senkung der 
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Wohnsteuer (taxe d'habitation) für circa 80 Prozent 

der ihr unterliegenden Haushalte bis 2020 beschlos-

sen, gleichzeitig aber auch eine Senkung der Mietzu-

schüsse für Haushalte mit geringem Einkommen um 

fünf Prozent.  

Um Investitionen zu fördern, wurde die Vermögens-

steuer (impôt de solidarité sur la fortune, ISF) abge-

schafft und ersetzt durch eine Immobiliensteuer 

(impôt sur la fortune immobilière, IFI). Die Besteue-

rung der Kapitalrenditen wurde auf 30 Prozent pau-

schalisiert. Die Abschaffung der Vermögenssteuer, 

die bisher circa 350.000 Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler betroffen hat, sowie der Ersatz durch 

die Immobiliensteuer sollen die Staatseinnahmen 

2018 um circa 3,2 Milliarden Euro reduzieren. 

                                                                    

14   Das verfügbare Einkommen eines Haushalts ist die Summe aus 

Haushaltseinkommen nach Steuern und Sozialtransfers. Das ver-

fügbare Einkommen pro Verbrauchseinheit zielt darauf ab, das 

verfügbare Einkommen mit der Haushaltsgröße in Beziehung zu 

setzen unter Berücksichtigung von Größenvorteilen bei den ge-

teilten Ausgaben. Der erste Erwachsene im Haushalt zählt als 

eine Verbrauchseinheit. Jede weitere Person über 14 Jahren gilt 

als 0,5 Einheiten und jede weitere Person unter 14 Jahren gilt als 

Ferner soll die Unternehmenssteuer bis 2022 von 

33 Prozent auf 25 Prozent sinken. 

Die Analyse des Institut des Politiques Publiques 

(IPP) zeigt die Umverteilungseffekte der von Macron 

in den ersten 18 Monaten seiner Amtsperiode be-

schlossenen Reformen für 2018/19 (Abbildung 4): 

Die 20 Prozent der einkommensschwächsten Haus-

halte14 verlieren insgesamt durch die kumulierte 

Wirkung der verschiedenen Maßnahmen: Anpas-

sung der Sozialleistungen unterhalb der Inflations-

rate, Senkung des Mietzuschusses und durch die Er-

höhung der Tabak- und Energiesteuern. Die 

Mehrheit der Haushalte (die 60 Prozent mit mittle-

ren Einkommen) hat leichte Einkommensvorteile 

durch die Reformen, vor allem aufgrund der 

0,3 Einheiten. Die Haushalte werden nach ihrem anfänglichen 

verfügbaren Einkommen pro Verbrauchseinheit klassifiziert und 

in 100 Kategorien eingeteilt. Die Haushalte, die zum ersten 

Perzentil gehören, sind daher das eine Prozent der Haushalte mit 

dem niedrigsten verfügbaren Einkommen pro Verbrauchseinheit, 

während die Haushalte im hundertsten Perzentil das eine Pro-

zent der reichsten Haushalte sind. 

Reformen der Macron-Regierung 2017/18 

 

→ Reform des Arbeitsgesetzbuches zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 

→ schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer zwischen 2017 und 2020 

→ Erhöhung des allgemeinen Sozialbeitrags zur Finanzierung der Sozialversicherung bei gleichzeitiger Sen-

kung der Sozialversicherungsbeiträge für Erwerbstätige 

→ schrittweise Senkung der Wohnsteuer für die nach Haushaltseinkommen unteren circa 80 Prozent der ihr 

unterliegenden Haushalte bis 2020; gleichzeitige Senkung der Mietzuschüsse für Haushalte mit geringem 

Einkommen um fünf Prozent 

→ Begrenzung der Anpassung der Sozialleistungen inklusive Altersrente auf jeweils 0,3 Prozent für 2019 

und 2020 und somit unterhalb der Inflationsrate 

→ Erhöhung der Mindestrente in den Jahren 2019 und 2020 

→ Abschaffung der Vermögenssteuer bei gleichzeitiger Einführung einer Immobiliensteuer  

→ Pauschalisierung der Kapitalertragssteuer auf 30 Prozent 

→ Reduzierung der Unternehmenssteuer von 33 Prozent auf 25 Prozent bis 2022 zur Anpassung der Unter-

nehmenssteuer an den EU-Mittelwert 

→ Senkung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bei gleichzeitiger Abschaffung der Steuergut-

schrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 

→ laufende Diskussion zu einer Reform der Rentenversicherung  
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Reduzierung der Wohnsteuer. Die Haushalte im Ein-

kommensperzentil 80 bis 99, das heißt, die 20 bis 

2 Prozent der wohlhabendsten Haushalte sind ins-

gesamt negativ betroffen. Das reichste ein Prozent 

gewinnt dagegen deutlich (circa 6 Prozent des ver-

fügbaren Einkommens pro Verbrauchseinheit), ins-

besondere durch die Abschaffung der Vermögens-

steuer. Die 0,1 Prozent der höchsten Einkommen 

gewinnen knapp 18 Prozent. 

Tendenziell wurden Arbeitende in Summe bevor-

zugt, während Rentnerinnen und Rentner zusätzlich 

belastet wurden.15 Letztere wurden wie die 20 Pro-

zent der einkommensschwächsten Haushalte durch 

die Anpassung der Sozialleistungen und der Alters-

rente unterhalb des Inflationsniveaus (was einer ef-

fektiven Senkung gleichkommt), durch die Senkung 

des Mietzuschusses sowie durch die Erhöhung des 

allgemeinen Sozialbeitrags und der Tabak- und der 

Energiesteuern relativ stark belastet. Bei den 20 

Prozent der einkommensschwächsten Haushalte 

                                                                    

15   IPP (2018b) 

sank dadurch ihr Jahres-Nettoeinkommen um bis zu 

einem Prozent, bei den Rentnerinnen und Rentnern 

waren es sogar bis zu knapp vier Prozent. 

So wurde Macron im Zuge der Proteste als „Präsident 

der Reichen“ bezeichnet. Obwohl die Regierung 

mehrere Maßnahmen zugunsten von Haushalten 

ankündigte, wurde die Forderung der Gelbwesten für 

die Wiedereinführung der Vermögenssteuer von 

Anfang an ausgeschlossen. Mehrere Auftritte in den 

Medien haben den Eindruck eines Präsidenten hin-

terlassen, der das „Frankreich der kleinen Leute“ 

missachtet und der das öffentliche Vertrauen in die 

Regierung sowie deren Legitimität weiter untergra-

ben hat. Der fortgesetzte Abbau der öffentlichen 

Versorgungseinrichtungen, hauptsächlich auf dem 

Land und in den Vorstädten Frankreichs mit der 

Schließung zahlreicher kleiner Postfilialen, Kran-

kenhäuser, Bahnstationen usw. hat in dem 

Abbildung 4: Erhöhung bzw. Senkung des verfügbaren Einkommens durch die Reformen 2018-

2019 inklusive des vorläufigen Finanzplans 2019 in Frankreich (Stand: September 2018) 

 

Institut des Politiques Publiques (2018) 
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traditionsgemäß sehr zentralisierten Land Frank-

reich zu einer Kluft zwischen den Regionen geführt. 

 

4 Reaktion der Regierung Macron auf 
die Proteste  

Als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste kündigte 

die französische Regierung Anfang Dezember 2018 

zunächst die Verschiebung der Benzin- und Diesel-

steuererhöhung um sechs Monate an. Kurz darauf 

folgten weitere Zugeständnisse, die den Staathaus-

halt allein im Jahr 2019 mit insgesamt circa zehn 

Milliarden Euro belasten sollten. Die folgende Auf-

listung gibt einen Überblick über die Maßnahmen 

der französischen Regierung als Antwort auf die 

Gelbwesten-Proteste: 

→ Erweiterung des 2018 eingeführten Energie-

schecks, der ursprünglich die Abschaffung der 

Sozialtarife für Strom und Gas kompensieren und 

für eine breitere Nutzung der Sozialregelung sor-

gen sollte, auf zusätzliche zwei Millionen Haus-

halten (und Erhöhung des Energieschecks um die 

bereits im vorläufigen Haushaltsgesetz 2019 vor-

gesehenen durchschnittlich 50 Euro auf 

200 Euro pro Haushalt und Jahr bis zu einem be-

stimmten Haushaltseinkommen) 

→ Erhöhung der Steuervorteile für Vielfahrer mit 

kleinen Autos um fünf bis zehn Prozent 

→ Kaufprämie für Fahrzeuge (2.000 Euro für Haus-

halte mit den geringsten Einkommen und zusätz-

lich 500.000 Haushalten bis 2022) 

→ 100 Euro mehr Kaufkraft für Geringverdiener, 

wovon circa 20 Euro Erhöhung (1,8 Prozent auf 

Inflation indiziert) bereits geplant waren und 

circa 80 Euro über die Erhöhung einer existie-

renden Beschäftigungsprämie (prime d'activité) 

erfolgen 

→ Abschaffung der 2018er Erhöhung des allgemei-

nen Sozialbeitrags für Rentner mit einer Rente 

unter 2.000 Euro 

                                                                    

16  IPP (2019) 

→ Abschaffung der Sozialabgaben auf Überstunden 

und Einkommenssteuerbefreiung bis 5.000 Euro 

im Jahr 

→ einmalige Abschaffung der Steuern und Sozial-

beiträge auf Weihnachtsgeld bis 1.000 Euro im 

Jahr 2018 für Arbeitnehmende bis zu einer be-

stimmten Einkommensschwelle 

→ Verschiebung der Erhöhung der Benzin- und 

Dieselsteuer um mindestens ein Jahr 

→ Verschiebung der Verschärfung der Vorschriften 

für die jährlichen Hauptuntersuchung für Fahr-

zeuge 

→ Rücknahme der angekündigten Erhöhung der re-

gulierten Strom- und Gaspreise für Haushalte ab 

1. Januar 2019 

→ Begrenzung der Bank-Transaktionsgebühren für 

Zahlungsstörungen, die bei den in Frankreich 

noch üblichen Schecks häufiger vorkommen 

 

Trotz dieser umfangreichen Entlastungen halten die 

Gelbwesten-Proteste in Frankreich weiterhin an. 

Denn, wie Analysen zeigen (Abbildung 5), wird durch 

die von der französischen Regierung zugesagten Re-

formen zwar das Nettoeinkommen der mittleren 

Einkommensgruppen verbessert, für die zehn Pro-

zent der untersten Einkommensgruppen ergeben 

sich hingegen kaum Verbesserungen. Auch bleibt 

der starke Einkommenszuwachs bei den obersten 

ein Prozent bestehen.16 

 

 

5 Fazit: Erkenntnisse aus den Gelbwes-
ten-Protesten für die Umsetzung ei-
ner CO2-Bepreisung 

Die Gelbwesten-Proteste in Frankreich werden 

häufig mit der Einführung einer CO2-Bepreisung auf 

Kraft- und Brennstoffe und mit einer damit einher-

gehenden Erhöhung der Preise von Benzin und Die-

sel erklärt. Wie das vorliegende Hintergrundpapier 

zeigt, greift diese Begründung zu kurz: Eine generelle 

Ablehnung der CO2-Bepreisung mit der Befürchtung, 
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dass durch diese Abgabe Widerstand in der Bevölke-

rung ähnlich zu den Gelbwesten-Protesten in 

Frankreich hervorgerufen wird, lässt sich mit der 

Situation in Frankreich nicht begründen. Im Gegen-

teil wird die Notwendigkeit einer ökologischen 

Transformation der Gesellschaft von der französi-

schen Bevölkerung erkannt – deren Umsetzung 

muss aber Hand in Hand gehen mit sozialer Gerech-

tigkeit. Dies spiegelt sich in den 66 Vorschlägen für 

einen sozialen und ökologischen Pakt wider,17 die 

Anfang März von 19 Organisationen, vertreten durch 

den ehemaligen Umweltminister Nicolas Hulot ver-

öffentlicht wurden, unter anderem Gewerkschaften 

und NGOs. Der CO2-Beitrag bleibt dabei ein wichti-

ger Bestandteil, neben Kompensationsmaßnahmen 

und breitgefächerten sozialpolitischen Maßnahmen.  

                                                                    

17  Fondation Nicolas Hulot, CFDT et al. (2019) 

Darüber hinaus führt eine Vielzahl von Gesetzesre-

formen in den ersten 18 Monaten der Amtszeit der 

Macron-Regierung – unter anderem bei den Sozial-

leistungen, der Sozial- und Rentenversicherung so-

wie die Erhöhung der Tabak- und Energiesteuern – 

zu einer sozialen Umverteilung, gegen die sich die 

Gelbwesten-Proteste richten: Die 20 Prozent der 

einkommensschwächsten Haushalte werden belas-

tet, während das eine Prozent der reichsten Haus-

halte insbesondere von der Abschaffung der Vermö-

genssteuer überproportional profitiert – was sich 

auch nicht grundlegend ändert mit den Ende 2018 

als Reaktion auf die Proteste angekündigten zusätz-

lichen Sozialleistungen. Die Erhöhung des CO2-Bei-

trags für Klima und Energie (contribution climat 

énergie, CCE) als Bestandteil der französischen 

Energiesteuern bei gleichzeitig steigenden 

Abbildung 5: Erhöhung bzw. Senkung des verfügbaren Einkommens durch die Reformen 2018-

2019 inklusive der neuangekündigten Maßnahmen in Frankreich als Reaktion auf die Gelbwesten-

Proteste (Stand: Januar 2019) 
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Marktpreisen für Benzin und Diesel ist insofern als 

Auslöser von allgemeinen Sozialprotesten zu sehen. 

Aus den Gelbwesten-Protesten in Frankreich kön-

nen aber Lehren für die Einführung einer CO2-Be-

preisung gezogen werden, wie Iddri18 sowie Terra 

Nova und I4CE19 in kürzlich erschienenen Papieren 

für die Weiterentwicklung der CO2-Steuer in Frank-

reich erläutern: So führt die Einführung einer CO2-

Bepreisung zwangsläufig zu Umverteilungseffekten. 

Diese sind auf der einer Seite gewünscht in Richtung 

eines nachhaltigeren und auf die Klimaziele ausge-

richteten Energiesystems, auf der anderen Seite 

können sie jedoch Einkommensnachteile gerade für 

die einkommensschwächsten Haushalte mit sich 

bringen. Folgende vier Erkenntnisse können daher 

aus der Analyse der französischen Situation gezogen 

werden: 

→ Eine CO2-Bepreisung muss für den Staats-

haushalt aufkommensneutral umgesetzt wer-

den, das heißt, dass das Aufkommen rückver-

teilt und/oder für den Klimaschutz verwendet 

wird. Dies ist zentral für die Akzeptanz der Maß-

nahme als Klimaschutzinstrument. Die Einfüh-

rung einer CO2-Bepreisung sollte zudem begleitet 

werden von einer guten und frühzeitigen Kom-

munikation über ihre Ziele und Wirkungen. 

→ Nicht nur die betroffenen Unternehmen, son-

dern auch betroffene Privathaushalte brau-

chen einen Ausgleich für die Belastungen. 

Während Klimapolitik bisher einen starken Fo-

kus darauf gelegt hat, dass im internationalen 

Wettbewerb stehende Unternehmen durch neue 

Regeln nicht übermäßig belastet werden, haben 

die sozialen Wirkungen bisher eine geringe Rolle 

gespielt. Dies galt insbesondere auch in Frank-

reich.  

→ Die Einführung einer CO2-Bepreisung sollte 

von gezielten Rückverteilungen der 

                                                                    

18  Saujot, M., Berghmans, N., Chancel, L. (2019) 

Einnahmen an betroffene Privathaushalte be-

gleitet werden. Die CO2-Steuer ist wie alle Ver-

brauchssteuern eine regressive Steuer und be-

trifft somit Haushalte mit geringem Einkommen 

am härtesten. Da die Energiewende jedoch nicht 

gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt werden 

sollte, ist eine Rückverteilung (eines Teils) der 

Einnahmen an die unteren Einkommensgruppen 

zwingend.  

→ Die von der CO2-Bepreisung Betroffenen soll-

ten attraktive Möglichkeiten erhalten, um sich 

gegen die Auswirkungen der Bepreisung zu 

wappnen, zum Beispiel durch Umstellung auf 

CO2-ärmere oder -freie Alternativen bei Heizung 

und Verkehr. Die entsprechenden Programme in 

Frankreich für verbrauchsärmere Pkw bezie-

hungsweise für energetische Sanierungen haben 

dieses Kriterium wohl nicht in ausreichendem 

Umfang erfüllt oder waren nicht bekannt genug. 

Ein Teil der Einnahmen sollte daher dafür genutzt 

werden, die von der CO2-Bepreisung besonders 

Betroffenen bei der Umstellung auf CO2-arme 

Heizungssysteme und Elektromobilität durch 

eine großzügige Förderung zu unterstützen. 

 
 
  

19  Terra Nova, I4CE (2019) 
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